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eine Versjlegunssanlase in VYillin;en zu erstellen.
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Für diesen Fall verpflichtet sich”die Stadt Villingen als Entgelt

 

für die inr & ihrer Bürgerschaft daraus ervachsenden Vorteile zu

folgenden Gegenleistungeni ohne weitere Entschädigung:

> Sl

Die Stadt Villingen verschafft dem Reich zunächst als Kasernen-

baugelände für die Infanterie das Eigentumsrecht an den Grund-

noch etwa 3 ar zur Strassenverbreiterung abgetremt, ferner

vonLgb. är. 1182 (Richtnofenstrasse) ca. T5ar, in angehefteten

Lageplan rut eingefasst.

:Die Stadt ‚Villingen übernimmt die Verpflichtung, das vorgenannte Gelände bis spätestans 75. Juni 1934 baureif dem Reich zur Verfügung

zu stellen.

IS2,

‚Die Stadt Villingen leistet Gewähr für die Freiheit der voryenann-

ten Grundstücke von Rechten Dritter, insbesondere von dinglicnen

Lasten jeder Art, sowie vo: besonderenbaupolizeilichen Beschrän-

kungen &* befreit das Reich. von sämtlichen Anliegerbeirrägen für

d. genannten Grundstücke.

83. |
Die Leitungen für Be- & Entwässerung, Gas & Strom führt die Stadt

yis zu den im $ T genannten Grundstücken heran.

Jie Belieferung der Kasernenanlagen mit Hasser, Gas & Strom er-

folgt nach einem bi!liven, noch aufzustellenden Sondertarif.

2

äntliche Lasten & Steuern, die mit der Übereignung der vorge-

annten Grundstücke an cas. Reich zusammenhängen scliten, mögen

ie einen Namen tragen wie sie wollen, überntun? die Stadt

illingen,

ie Pr \ 5 Re i Le, c =

stücken Lgb. Nr. 1602a, 1604, von letzteren Grundstück werden des
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Das Gelände zu I wird von der Stadt Villingen auf deren

Kosten rechtzeitig vermessen. Die erforderlichen Auflas-

sungs- & Grundbuchunterlagen beschafft ebenfalls die Stadt

Villingen rechtzeitig auf ihre Kosten,

| SE
Desgleichen verpflichtet sich die Stadt Villingen, den

Bauplatz für die geplanten Bauten für die ab 1936 oder

später in Villingen unterzubringende Kampfw.Abw.Abteilung

zu den gleichen Bedingungen , wie in vorstehenden $$ ange-

geben, den Reiche unentgeltlich zu überlassen & soweit

der Platz sich nicht im Eigentum der Stadt befindet, Jem

Reiche das Eigentumsrecht ZU verschaffen; ebenfalls zu

den in den vorstehenden $$ angegebenen Bedingungen.

Die ungefähren Platzgrenzen sind in angeheftetenLagenlan

blau umrandet,; genaue Angaben Über den tatsächlichen

Bedarf bleiben vorbehalten.

I

ber vorstehende Verirag »ird zweifach ausgeferiigt & zwar

erhält T Stück das Reich & 1 Stüch die Stiedt Villingen.

Vorstehende Urkundewurde den.Erschienenen

vorgelesen, von ihnen genehmigt & wie jolgt, ei.yenhändig

unterschrieben:

  



   Genehmigt!

| Berlin, den l.Juni 193.

ir di! sn DerReichsuehrninister:

ir & Im Auftrage:

ige 2.8. gez.

u Die Übereinstin:ung: vorstehenden Vermerks

ie mit dem auf derDoppelschrift vorstehenden Vertrags bei-

u gesetzten Vermerk wird hiermit beglaubigt:

an " Die Doppelschrift lag hier vor & wurde heute

u den Herrn Vero. Inspektor:« von der Heeresstandortver-

fe waltung wieder zurückgegeben.

Villingen, den 18,.Jult 1934.

Der Gru; j
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en zu Villingen am ..- TOul.1934

(achtzehnten. Jul. TEUNEEhnhundertoleru
nddreissige.
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Vor
|

dem Hilfsbeamten des GrundbuchamtS, I
RRE. ‚Sekretär... |

uYillingen erscheinE". heute in Abwesen-

neit des Grundbuchbeamten
, der Persönlichkeit

nach bekannt,

volljährig und geschäftsfähig:

1. Als_Verkäufer:

RatschreiverE
EE in Villingen, handelnd

als Bevollmächtigter des Bürgermeistersder Stadt vil-

lingen, mMamens derselben.

2, Als_käufer-

Verwaltungsinspekto
r Yollirgen.

Vorstand. der Heeresstandort
verwaltung Villingen, handelnd

als Bevollmächtigt
er des Wehrkreisverwal

tungsamts v

Stuttgart, namens des Deutschen Reichs, Reichs-‚(Hehr)-

Fiskus,

und erklär-en.

UT EN nehme Bezug auf deebereits Au den Grund-

‚akten Band. . 24 - hert- .2..übergebenen kkflibertragievom
.ie

Mai, T934 ho; weicneh. MIR ‚auf erfolgtes Vorlesen hiermit

ns und.‚gehenmige-I
R;

Verkänfer. „udertrag !:t das Biggptum an de? im

wen
t

asp yillingen Band. 3b. Feft. LeBE

eingetragenen Grundstück.anIgb.
Nr. ‚16024 .= 22.4 ‚Hofreite MU

GepäulLchhahGeN. Lab...Nr. sign =rd‚Raugelände,. Zab-. N

ER.1182/1 2 14,27,.0.& 128821. = 11..qmStrassangel
ända...- Ä

auf, das, Deutsche. Rebel. Reichs-.(Mehr)Fiss
..." |

AO, le
e AT

\

und bewillig.t, dass diese®. als Eigentümer im Grundbuch ein |

nd
wei Ar

|

Der. KU. . u.n.immt,.... vorstehende Eigentumsübertra
gun

an und beantrag.% Eintragungsvollzug.
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vor ‚den unterzeichneten.Hilfsbeantendes Grundbuchants

_ Villingen, SekretärEerscheinen heute

>AreadesGrundbuchbeanten.

l. als Verkäufer Bürgermeisterstellvertreter Stadtrat

  2. ‚als Käufer Intendanturzat|

aeeraer
Die Persönlichkkit von Herrn Bürgermeistersiell-

:.:vertreterEi::aeu:3i12spesütei dekamt.

. Herr Intendanturrateeweist sich durch

Sachkenntnis aus.

Die Erschienenen erklärten und zwar der Erschie-

nöne zu 1)fürdie Stadt Tuflingen"und im Einverständnis

mit dem’Stadtrat Villingen; "der" Erschienene zu 2) im

Namen des Deutschen Reichs-(Wehr)Fiskus; jedoch vorbehalt-

lich der Genehmigung des Herrn Reichswehrninisters zu han-

deln.

Von den Parteien murde folgender

& Berasa Bee Seae, er:

s E 5

Die Stadt VillingenTerkan des in ihren Tesentin

‚.v befindliche Offiziersheim,;das :sich"zurzeit. eingedeckt, in

.2 Übrigen :aber noch:in Rohbaubefindet, und. im Lageplan ver-

zeichnet ist. sarmdstügg,Seb- Nr.1602 a = 25 ar) zu einen

Ss5III
Sr3we



2reise von 10.000.- RU
- Zehntausend Reichsmark-

an den Reichswehrfisiuus.
 

2

Die Stadt Villingen. leistet Gewähr für die Freiheit

des vorgen. Grundstückes einschl. Gebäude von Rechten Dritter

insbes. von dinglichen Lasten jeder Art, und befreit das Reich

von sämtlichen Änliegerbeiträgen für das genannte Grundstück.

9: 5

Sämtliche lasten und Steuern die mit dem Verkauf disses  

 

Grundstückes an das Reichzusammenhängensollten, .nögen sie

einen Namen tragen wie sie wollen übernimmt die Stadt Villingen.

$4

Die für die.Auflassung und Eintragung. in das Grunl-

buch erforderlichen Unterlagenbeschafrt die Stadt Villingen

ebenfalls .auf ihre Kosten, 3

5 ee gu ;

Die Stadt Villingen leistet Gewähr.-für bauliche liängel

an dem Rohbau jeder Art insbesondere für das Nichtvorhandensein

von Hansschrann.

: $6

Die Bezahlung des Kaufpreises soll nach erfolgter Auf-

lassung Zug um Zug erfolgen.

ST

Dieser Vertrag wird-dreifach- ausgefertigt und zwar

erhält eine Fertigung das Reich, eine Fertigung die Stadt

Villingen und eine Fertigung das Grundbuchant.

Vorstehende Urkunde wurde den Erschienenen vorgelsen,

von ihnen genehmigtund wi

en
.,
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Nacktraa I

Zum Vertrag vom 23.5.1934 zwischen dem Reichs-(Welirmacht)-

Flaskus und der Stadtgemeinde. Villingen betreffend Grunderwerb

für äle"Kagemenbauten in Villingen,

ver $ 6 des obengenannten Vertrags erhält vorbehaltlich

der Genehmigung durch die #,.V.V in Stuttgart auf Grund des

Erlasses des Berrn R.KeMin. und Ob.d.W. vom 2.7.35. Au.63 £

vill. v2 Id 978.6.35 folgenden Zusatz:

"Nach der Bearbeitung des lageplans und Aufstellung des
Messbriefes ergab sich eine Grundstücksgrösse für das Bauge-

lände der Kraftfahrkaserne von 11 ha 54 ar und 44 qm entgegen
der in der Aulags 1 : 10.000 zum genannten Vertrag vorgesehenen

Platzgrösse von 7 ha. Der Stadt wird die Aufwendung für den
gegenüber dem $ 6 des Vertrags erhöhten Geländebedarf: erstattet.

Für den am sind von der Stadt nachweislich 84,84 Rpf. aufge-

wendet worden, Es ist daher insgesamt zu vergüten; 11 ha 54 ar

4 om - The = 45.444 am x 0.8484 RM. =

38 5554-- RM.

 

wörtlich: Achtunddreissigtausendfünfhundertfünfundfünzig RU.
Die Auszahlung des Betrages erfolgt nach Auflassungunä

Eintragung des Grundstücks für die Kraftfahrkaserne in des

Grundbuch.

‘Im übrigen gelten die Bestimmungen in $ 2 - 5 des Vertrags

vom 23.5.34 auch hier."

Villingen, den 21. Dezember 1936.

   
  

Der Bürgermeister der Heeresstandortrerwältun
Kreishauptgtadt Villingen:

=
Dr zen

 

Srfter Beigeordneter

Genehmigt:

Gumaatl, uf   
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Nachtras II.  Zum Vertrag zum 23.5.1934 zwischen dem: Reichs-(Fehrmacht)-
Fiskus und-derStadtgemeinde Villingen betreffend Gründerwerb
für die Kasernenbauten in Villingen und demNachtragI vom

01.12.1936 hierzu. ”
Auf Grund des Erlasses Überkommando des Heeres vom 3.12.36

As. 63 £ VvAll. V 2 Ib 87r.1143:8,36 II Ang. erhält. obengenannter

Vertrag folgenden Zusatz:

"Der Stadt Villingen wird mit Rücksicht suf ihre ungünstige

Wirtschaftalsge der Betrag von

20 263,-

wörtlich: Zwanzigtsusendzweihundertäreiundsechzsig RM,

als Mmtschäälgung für das gem. Vertrag von 23,5.34 zwischen dem

Reichs- (Wehrmacht)-Tiakus und der Stadtgemeinde Tillingen von

ihr angekaufte und der Heeresverwaltung übereignete Gelände für

den Bau von Kasernen erstattet.

'Riermit und mit den bereits gewährten 38 555,- RM. sind

der Stadt ihre Auslagen für Geläindeankauf nachträglichersetzt."

Villingen, den J. Dezember 1936,

Der Bürgerneister der

Kreishauptstadt Villingen: Heeresstandortve    
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EN neadWR
ii.Noteriatsbezirk Villingen,

..

Gesshehen zu Villingen an il.Jamıar 1937.

t ( elften Januar neunzehnhundertsiebenunddreissig)

8 Vor

A

dem Hilfsbeamten des .Grundbuchants, Obersekretär

in Villingen erscheinen heute in Abwesenheit des Grundbuch-

dh nt] beamten, der Persönlichkeit nach bekannt, volljährig und

N 2
Nat
m geschäftsfähig:

in Villingen, handelnd namens der Stadt Villingen,

2. OberzantneisterEEE< Tirzingen,
hl. | 1. Der erste Beigeondnets der Stadt Villingen

handeind als Bevollmächtigter der Wehrkreisverwaltung V

Damm Stuttgart, namens des Deutschen Reichs, Reichs-(Wehr-
Urkundenfiener :

. den Suuubbuäboflen nachts-) Fiskus,

gaben - angeforatk Welcher sich durch seinen Truppenausweis legitimiert
lilingen, den... e

ni, hat,
er Brundbushilfsbeatmfer

Ufwoh..
und erklären;

Wir nehmen Bezug apf den bereits Zu den Grund-

RE>
akten Band 54 Heft übergebenen Vertrag vom 23.Nai 1934,

den Nachtragsvertrag I von 21.Dezember 19536 & den Nachtrags-

vertrag II vom 22.Dezember 1956, welche wir auf erfolgtes

Vorlesen hiermit anerkennen und genehmigen.und welche

Yestandteile dieser Urkunde bilden sollen.

Der Vertreter der Stadt überträgt das Eigentun

an dem im Grundbuch Villingen Band 57 Heft 1 B.Y.I Nr. 585

eingetragenen Grundstück Lgb.Nr. 1657 = 11 ha 54 a 44 qm

Baugelände in den unteren Erbsenlachen auf das Deutsche

Reich, Reichs-(Wehrmacht-) Fiskus und bewilligt, dass dieses

als Eigentümer im Grundbuch eingetragen werde.
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Der Vertreter des Deutschen Reichs, Reichs“Sfährnacht-)Fiskus

nimmt vorstehende Figentumsübertragung an und beantragt

Eintregungsvollzuß. .. = an

. Es Hird Ausdricklich Fantgentellt, dass- dis -Auf-

lassungserklärungen bei gleichzeitiger Anwesenheit: beider Teile

abgegeben wurden. .. '

Ba,
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